
Ansprechpartner/-innen

Branchenspezifische 
Regelungen zum  
Praxislernen in der  
Sekundarstufe 1 
- Schülerbetriebspraktikum -

in Betrieben der Metall- 
bearbeitung und -verarbeitung

Ergänzung zum Leitfaden

PRAXISLERNEN IN BETRIEBEN DER METALLBE- UND -VERARBEITUNG

Weitere Beispiele unzulässiger 
Tätigkeiten
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3. Arbeiten, bei denen die Gesundheit durch au-
ßergewöhnliche Hitze gefährdet wird 

•	 Tätigkeiten an Hitzearbeitsplätzen (z. B. an Öfen)

4. Arbeiten, die zu einer Überbeanspruchung des 
Bewegungsapparates führen können, z. B.:

•	 Arbeiten, bei denen manuelles Heben und Bewegen 
von Lasten über 10 kg (Richtwert) erforderlich sind

•	Arbeiten, die eine andauernd ungünstige Kör-
perhaltung erfordern (z. B. ständig stehend, kni-
end, gebeugt, gebückt oder über Kopf)

5. Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler 
schädlichen Einwirkungen von Lärm, Vibrationen 
und/oder Gefahrstoffen ausgesetzt sind, z. B.:

•	Arbeiten in gekennzeichneten Lärmbereichen

•	Arbeiten mit elektrisch oder durch Druckluft be-
triebenen Arbeitsmitteln

•	 Arbeiten an Anlagen zur Herstellung, Vor- und 
Nachbehandlung von Produkten und Erzeugnissen, 
bei denen schädliche Einwirkungen von Lärm und/
oder Gefahrstoffen nicht ausgeschlossen werden 
können (z. B. Farbspritz- und Strahlarbeiten, Arbei-
ten der Galvanotechnik, Feuerverzinkerei u. ä.)

•	Reinigungsarbeiten an Maschinen, technischen 
Anlagen und Ausrüstungen, bei denen schädli-
che Einwirkungen von Gefahrstoffen nicht aus-
geschlossen werden können

•	Arbeiten in  explosionsgefährdeten Bereichen

6. Akkordarbeit; tempoabhängige Arbeiten 

•	 z. B. an  Anlagen zur Herstellung, Abfüllung und 
Verpackung von Erzeugnissen, Fließbandarbeit

7. Arbeiten ohne Unterweisung und Erlaubnis

8. Alleinarbeit außer Sicht- und Rufweite fach-
kundiger Erwachsener
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Dieses Merkblatt ergänzt den Leitfaden „Allgemei-
ne Regelungen zur Durchführung des Praxislernens“. 
Der Leitfaden enthält grundlegende Forderungen des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) für das 
Praxislernen, insbesondere das Schülerbetriebsprak-
tikum. 

Allgemeine und spezielle Regelungen

1. Verantwortlich für die Einhaltung des JArbSchG 
im Praktikumsbetrieb ist die Arbeitgeberin oder der 
Arbeitgeber.  

2. Schülerinnen und Schüler dürfen nur mit Tätigkei-
ten beschäftigt werden, für die eine Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurtei-
lung) durchgeführt wurde (§ 28a JArbSchG). Hier-
bei sind die mit der Beschäftigung verbundenen 
Gefährdungen zu ermitteln, zu bewerten und ggf. 
konkrete Schutzmaßnahmen festzulegen. 

 Werden im Einzelfall branchenspezifische Aus-
nahmeregelungen  z. B. hinsichtlich der Arbeitszeit 
in Anspruch genommen, ist dies bei der Durchfüh-
rung der Beurteilung zu berücksichtigen.

 Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist regelmäßig 
zu prüfen. Ergibt sich Änderungsbedarf, sind die 
Schutzmaßnahmen entsprechend anzupassen.

3. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht mit ge-fähr-
lichen Arbeiten beschäftigt werden (§ 22 JArb-
SchG). Unter anderem sind Tätigkeiten verboten, 
die die physische oder psychische Leistungsfähig-
keit von Schülerinnen und Schülern übersteigen 
und mit sicherheits- und gesundheitsrelevanten 
Gefahren verbunden sind. 

4. Vor Beginn des Praktikums und bei jedem Wech-
sel der Arbeitsbedingungen sind die Schülerinnen 
und Schüler auf der Grundlage der Gefährdungs-
beurteilung tätigkeitsbezogen über Unfall- und 
Gesundheitsgefahren und Maßnahmen zur 
Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen. 
Zeitpunkt und Inhalt der Unterweisung sollten do-
kumentiert werden, um deren Durchführung nach-
weisen zu können.

5. In der Gefährdungsbeurteilung festgelegte Per-
sönliche Schutzausrüstungen (PSA) sind vom 
Betrieb zur Verfügung zu stellen und von den 
Schülerinnen und Schülern bestimmungsgemäß 
zu benutzen. Je nach Art der Gefährdung können 
erforderlich sein: 

•	 Schutzkleidung, Schutzhandschuhe

•	 Schutzschuhe

•	 Schutzbritte

•	 Gehörschutz

•	 Schutzhelm

6. Die allgemeinen Arbeitszeitregelungen nach 
dem JArbSchG sind dem Leitfaden zu entnehmen. 
Die Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen 
sollte mit der Schule und den Eltern abgestimmt 
werden. Zu beachten sind die zeitlichen Ein-
schränkungen bei einer Beschäftigung unmittelbar 
vor Schultagen (§ 14 Abs. 4 JArbSchG).

 Für Jugendliche über 16 Jahre besteht die Mög-
lichkeit, in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr 
eingesetzt zu werden (§ 14 Abs. 2 JArbSchG). 

 Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit ist verbo-
ten. 

7. Eine ausreichende Aufsicht durch fachkundige 
Erwachsene ist sicherzustellen. 

 Schülerinnen und Schüler dürfen nicht an Stelle 
einer Fachkraft eingesetzt werden.

Beispiele unzulässiger Tätigkeiten

1. Arbeiten an Maschinen und Geräten oder Be-
dienen von technischen Anlagen, für die eine 
besondere Ausbildung erforderlich oder ein Min-
destalter für das Bedienpersonal nach Unfallver-
hütungsvorschriften vorgeschrieben sind, z. B.:

•	 Bedienen oder Führen von Flurförderzeugen, 
Hebebühnen, Krananlagen, Fahrzeugen

•	 Anschlagen von Lasten

•	 Bedienen und Warten lüftungstechnischer Anlagen

•	 Arbeiten an Maschinen, technischen Anlagen 
und Ausrüstungen, die unter hohen oder niedri-
gen Temperaturen, hohem Druck oder Vakuum 
betrieben werden

•	 Arbeiten mit Hochdruckreinigern

•	 Arbeiten an Stanzen, Pressen, Zieh-, Verseil-
maschinen u. ä.

•	 Arbeiten an elektrischen Anlagen

•	 Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen

•	 Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Ma-
schinen, technischen Anlagen und Ausrüstungen

•	 Schweiß-, Scheid- und Brennarbeiten

2. Arbeiten, die Erfahrungen und das Sicherheits-
bewusstsein Erwachsener erfordern, z. B.:

•	 Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben

•	 Störungsbeseitigung und Wartungsarbeiten an  Ma-
schinen, technischen Anlagen und Ausrüstungen


